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Beratungsfolge Status Termin Behandlung 

Schul-, Jugend-, Kultur-, Sport- und 

Marktausschuss 

Ö  Vorberatung 

Verwaltungsausschuss N  Entscheidung 

Betreff: 

Ferienbetreuung der Kindergartenkinder 2017 - 2019 

 

Schilderung der Sach- und Rechtslage 

In der Sitzung des „Runden Tisches“ am 18. August 2016 wurde beschlossen, dass alle Bockhorner 

Kindergärten während der Sommerferien 2017 – 2019 im gleichen Zeitraum für 3 Wochen schließen. 

In den vergangenen 3 Jahren wurde für diesen Zeitraum eine zentrale Ferienbetreuung für 

Kindergartenkinder in einer Einrichtung organisiert. Bisher kam die Ferienbetreuung jedoch nicht 

zustande, da nach Organisation der Räumlichkeiten und des Personals kein Bedarf bestand. 

 

In dem Gesprächskreis „Runder Tisch“ wurde von den Kindertagesstättenleitungen deutlich gemacht, 

dass es schwierig ist, das entsprechende Personal zu finden, da es dann lediglich Urlaub von maximal 

2 zusammenhängenden Wochen beanspruchen kann. Der Wunsch des pädagogischen Fachpersonals 

nach einem 3-wöchigen Urlaub ist aufgrund des erforderlichen Erholungsbedarfs relativ groß. 

 

Das Kultusministerium erachtet die Ferienbetreuung als sehr kritisch, da es für die Kinder wichtig ist, 

Ferien zu beanspruchen. Als einzige Möglichkeit, den Kindern die notwendigen Ferien zu 

gewährleisten, sah Frau Bretzke (Kultusministerium) die Inanspruchnahme eines anderen 

Ferienzeitraumes von 3 Wochen während des Kindergartenbetriebes. Die Gesprächsteilnehmer des 

„Runden Tisches“ hielten dies jedoch für schwer umsetzbar.  

 

Die Vorgehensweise der vergangenen 3 Jahre sah es vor, die Eltern über das kostenpflichtige Angebot 

durch ein Schreiben der Gemeinde Bockhorn zu informieren; die Verteilung des 

Informationsschreibens und die Ermittlung des Bedarfes soll direkt durch die Kindergärten erfolgen. 

Eine Ferienbetreuung soll nur für Kindergartenkinder angeboten werden. Für Krippenkinder ist dieses 

Angebot nicht geeignet, weil nur die Betreuung durch die eigene Bezugsperson in der vertrauten 

Umgebung befürwortet werden kann. 

 

In einem Informationsschreiben der Gemeinde Bockhorn soll den Eltern folgendes Betreuungsangebot 

unterbreitet werden: 

 

„Die Betreuung kann nur 5 Stunden täglich an 5 Tagen in der Woche in Anspruch genommen 

werden. 

Die Kosten betragen pauschal je Kind 75,-- € für eine Woche. (3,00 € je Kind je Stunde). 

Es werden folgende Betreuungszeiten angeboten: 

07.30 Uhr bis 12.30 Uhr oder von 12.30 Uhr bis 17.30 Uhr. 

Eine Anmeldung kann für eine, zwei oder drei Wochen erfolgen. Die Anmeldung für einzelne 

Stunden oder einzelne Tage ist nicht möglich. 



Die Ferienbetreuung wird in den Räumen der Früh- und Nachmittagsbetreuung der GS 

Bockhorn angeboten. 

Die Ferienbetreuung soll von Montag, 10. Juli 2017 bis einschließlich Freitag, 28. Juli 

2017 angeboten werden, wenn ein Bedarf (mindestens 8 Anmeldungen) besteht und 

geeignetes Personal für die Betreuung gefunden wird. 

 

Für die Folgejahre wurden im Gesprächskreis des „Runden Tisches“ am 18. August 2016 folgende 

Schließzeiten für die Sommerferien festgesetzt. 

 

Ferien Zeitraum 
Angebot Notdienst für 

folgende Zeiten 

Sommerferien 2018 16.07.2018 – 07.08.2018 16.07.2018 – 03.08.2018 

Sommerferien 2019 22.07.2019 – 13.08.2019 22.07.2019 – 09.08.2019 

 

Bei den 2 Tagen im Anschluss der Sommerferien handelt es sich um Teamtage zur Vorbereitung des 

neuen Kindergartenjahres. Hierfür wird keine Ferienbetreuung angeboten. 

 

Beschlussvorschlag 

Die Vorschläge des Gesprächskreises „Runder Tisch“ werden zur Kenntnis genommen. Es wird 

beschlossen, ab dem Kindergartenjahr 2016/2017 eine Ferienbetreuung für Kindergartenkinder 

während der Sommerferien von Montag, 10. Juli 2017 bis einschließlich Freitag, 28. Juli 2017, 

anzubieten, wenn ein Bedarf besteht und entsprechendes Personal gefunden wird. 

 

Den Eltern darf folgendes Betreuungsangebot unterbreitet werden: 

„Die Betreuung kann nur 5 Stunden täglich an 5 Tagen in der Woche in Anspruch genommen 

werden. 

Die Kosten betragen pauschal je Kind 75,-- € für eine Woche. (3,00 € je Kind je Stunde). 

Es werden folgende Betreuungszeiten angeboten: 

07.30 Uhr bis 12.30 Uhr oder von 12.30 Uhr bis 17.30 Uhr. 

Eine Anmeldung kann für eine, zwei oder drei Wochen erfolgen. Die Anmeldung für einzelne 

Stunden oder einzelne Tage ist nicht möglich. 

Die Ferienbetreuung wird in den Räumen der Früh- und Nachmittagsbetreuung der GS 

Bockhorn angeboten. 

Die Ferienbetreuung soll von Montag, 10. Juli 2017 bis einschließlich Freitag, 28. Juli 2017 

angeboten werden, wenn ein Bedarf (mindestens 8 Anmeldungen) besteht und geeignetes 

Personal für die Betreuung gefunden wird. 

 

Die Ferienbetreuung der Kindergartenkinder in der Gemeinde Bockhorn während der Schließzeiten 

der Kindergärten in den Sommerferien soll für drei Jahre zu den im Gesprächskreis am 18. August 

2016 festgesetzten Terminen geplant werden. 
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